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zur Kenntnis 01.09.2021  

 
 
Betreff: Housing First - Ein Projekt der Wohnungslosenhilfe 

 
 
 
Der Bericht zu Housing First wird zur Kenntnis genommen. 
 
Sachverhalt: 
 
Der Housing-First-Fonds versetzt Organisationen der Wohnungslosenhilfe aus ganz 
Nordrhein-Westfalen in die Lage, den Housing-First Ansatz selbst umzusetzen. Im 
Förderzeitraum November 2017-2020 wurde das Projekt gemeinschaftlich vom 
Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW und fiftyfifty Asphalt e.V. durchgeführt. 
 
Das Housing-First Konzept beendet Wohnungslosigkeit unmittelbar und bietet flexible 
wohnbegleitende Hilfen zum dauerhaften Wohnungserhalt an. Regulärer Wohnraum wird 
an erste Stelle gerückt – ein entscheidender Unterschied zum derzeit meist praktizierten 
System. Darin müssen Betroffene oft ihre „Wohnfähigkeit“ zunächst unter Beweis stellen: 
Unterkünfte und Trainingswohnungen müssen durchlaufen werden. Oftmals ist die 
Zurverfügungstellung von Wohnraum an die Erfüllung von Auflagen und Wohlverhalten 
gekoppelt. Der Aufstieg in ein normales Mietverhältnis scheitert häufig an nicht 
vorhandener Wohnungen auf dem Markt und so droht die erneute Wohnungslosigkeit: 
Ein „Drehtür-Effekt“ stellt sich ein. Auch sind solche Wohnraumformen häufig zeitlich 
befristet. Housing First hingegen bedeutet: Es besteht von Anfang an ein normales, 
unbefristetes Mietverhältnis mit allen Rechten und Pflichten. Wohnbegleitende Hilfen 
werden aktiv angeboten: Betroffene werden dazu ermutigt Probleme mit Unterstützung 
anzugehen, aber nicht dazu verpflichtet.  
 

(Quelle: www.housingfirstfonds.de)  
 
 
 
 

http://www.housingfirstfonds.de/
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen: Für den RVR entstehen keine Kosten durch das Projekt, da der RVR nicht an 
der Projektfinanzierung beteiligt ist. 

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen: Für den RVR entstehen keine Kosten durch das Projekt, da der RVR nicht an 
der Projektfinanzierung beteiligt ist.
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